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Ehrenamtliche entscheidungsbefugte Kommissionsmitglieder

	 Nicola Aubele, Vorsitzende am Bayerischen Oberlandesgericht München a. D., München (Vorsitzende der Juristischen Kommission)
	 Professor Dr. med. Babür Aydeniz, Ingolstadt
	 Dr. med. Nikolaus Demmel, Bad Tölz
	 Dr. jur. Hartmut Fischer, Vorsitzender Richter am Obersten Bayerischen Landesgericht a. D., Taufkirchen
	 Professor Dr. med. Dr. vet. Tomas Hoffmann, München
	 Professor Dr. med. Rupert Ketterl, Traunstein (Stellvertretender ärztlicher Vorsitzender)
	 Professor Dr. med. Dr. phil. Michael Kraus, Burghausen
	 Professor Dr. med. Dr. med. habil. Dr. rer. nat. Bernhard Lachenmayr, München (bis 30. September 2025)
	 Professor Dr. med. habil. Ekkehard Pratschke, Bayerisch Gmain (Ärztlicher Vorsitzender)
	 Martin Ramm, Vorsitzender Richter am Bayerischen Oberlandesgericht München a. D., München
	 Professor Dr. med. Hans-Michael Scherer, München
	 Professor Dr. med. Max Schmauß, Augsburg
	 Professor Dr. med. Peter Rudolf Trenkwalder, Pähl-Aidenried
	 Professor Dr. med. Eberhard Wilmes, München

Thema des Jahres

2025 stand im Zeichen des 50-Jahre-Jubiläums der Gutachterstelle für Arzthaftungsfragen. 

Zur Feier des Jubiläums: 
	 Die Gutachterstelle veröffentlichte auf ihrer Internetseite eine Reihe von sechs Beiträgen mit ins-

gesamt 39 Fällen, die in ihrer Zusammenstellung die juristischen Kriterien zu ärztlichen Behand-
lungsfehlern verdeutlichen.

	 Am 24. Oktober 2025 wurden in einem Symposium Einblicke in die wichtigsten angrenzenden Be-
reiche mit Patientenvertreterinnen, einem Workshop zur Kommunikation im Arzt-Patientenverhältnis 
und zu Aspekten des Gutachterverfahrens für Krankenhäuser und anwaltliche Vertretungen vor-
gestellt. Auch ein aus höchstrichterlicher Sicht interessanter juristischer Fall wurde vorgestellt und 
diskutiert.

Neues Gutachterverfahren

Seit Juni 2024 werden durch die Umstellung auf das neue Verwaltungssystem folioNet zur Digitalisierung der Verfahrensprozesse 
die durchgeführten Gutachterverfahren nach den Antragstellern bzw. Antragstellerinnen registriert und gezählt, unabhängig davon 
wie viele Ärztinnen, Ärzte und ärztlichen Einrichtungen dabei eines Behandlungsfehlers beschuldigt werden. Zum Ende 2025 kamen 
die ersten digitalen Verfahren zum Abschluss. Zuvor – in papiergeführten Verfahren – wurde die Anzahl der eines Behandlungsfeh-
lers beschuldigten Ärztinnen, Ärzte und ärztlichen Einrichtungen erfasst und diese wurden und werden bis zu ihrem Abschluss im 
Papierverfahren bearbeitet. Die Zahlen aus diesen beiden Bearbeitungsverfahren sind folglich nur bedingt vergleichbar und bedingt 
scheinbar abnehmende Antragszahlen. Um dies zu illustrieren: 2025 wurden papiergeführt 556 Verfahren gegen 433 Ärztinnen / 
Ärzte / ärztliche Einrichtungen beendet, die von 433 Personen beantragt worden waren und die daher im neuen digitalen System 
als nur 433 Verfahren gezählt würden. 
Diese Umstellung der Zählweise bedingt scheinbar abnehmende Antragszahlen.
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Download bereit. PDFs können direkt ausgefüllt, ausgedruckt, 
unterschrieben und eingescannt oder fotografiert werden.

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung steht als PDF unter „Digitale 
Antragstellung“ zur Verfügung. Bei Fragen erreichen Sie die Hot-
line unter (089) 4147-196. Für allgemeine Fragen zum Gutach-
terverfahren wenden Sie sich an (089) 3090483-0.

Wichtige Angaben für den Antrag sind:

 Name und Adresse der/des beschuldigten Ärztin/Arztes 
 bzw. des Krankenhauses
 Art und Datum des vermuteten Behandlungsfehlers

Ein Antrag kann sowohl von Patientinnen/Patienten als auch von 
Ärzten oder Krankenhäusern gestellt werden (§ 5 Abs. 1 VO). 
Nach Eingang prüft die Gutachterstelle die Zulässigkeit. Nicht 
jedes Verfahren kann angenommen werden (§ 6 VO). Ausge-
schlossen sind u. a.:

 Behandlungen durch Nichtarzt 
 (Heilpraktiker, Physiotherapeuten, etc.)
 Überprüfung ärztlicher Gutachten, Rechnungen oder 
 berufsrechtlicher Verstöße
 Fälle mit laufender Strafanzeige oder Gerichtsverfahren
 Fälle außerhalb Bayerns können nur in Ausnahmefällen 
 angenommen werden (§ 6 Abs.5)

Ein Antrag kann außerdem zurückgewiesen werden, wenn:

 der vermutete Fehler länger als fünf Jahre zurückliegt
 nur geringfügige Beeinträchtigungen vorliegen

2. Wie Ärztinnen und Ärzte in das Verfahren 
eingebunden werden:

Die/der beschuldigte Ärztin/Arzt oder die Einrichtung wird über den 
Vorwurf informiert und erhält die Einlassung des Antragstellers 
sowie einen Fragebogen. Sie/er kann dem Verfahren zustimmen 
oder widersprechen – eine Begründung ist nicht erforderlich.

Wird die Zustimmung erteilt, wird von der Gutachterstelle fol-
gendes benötigt: 

 Stellungnahme zu den Vorwürfen
 Übersendung relevanter Krankenunterlagen, 
 einschließlich bildgebender Verfahren
 Daten der Berufshaftpflichtversicherung

Wird die Zustimmung nicht erteilt, wird das Verfahren geschlos-
sen (§ 6 Abs. 2 VO). 

3. Die Rolle der Berufshaftpflichtversicherung:

Die Versicherung der/des beschuldigten Ärztin/Arztes prüft die 
Beteiligung am Verfahren. Ihre Zustimmung bedeutet, dass die 
Versicherung die Verfahrenskosten trägt (§ 12 Abs. 2 VO). Lehnt 
sie ab, wird das Verfahren geschlossen. Für die Antragstellenden 
entstehen keine Kosten, eigene Auslagen wie Post- oder Tele-
fongebühren tragen diese selbst (§ 12 Abs. 1 VO).

4. Schritte zur Begutachtung:

Alle relevanten Krankenunterlagen werden bei beteiligten Ärztinnen/
Ärzte oder Kliniken eingeholt. Eventuell werden auch weitere Un-
terlagen von Vor- und Nachbehandelnden angefordert. Eine/ein 
erfahrene/r (externe/r) Gutachterin/Gutachter wird ausgewählt 
(§ 8 Abs. 4 VO) und ein Gutachten-Auftrag erstellt. Verfahrens-
beteiligte können Einwendungen, zum Beispiel gegen die Person 
des Gutachters, vorbringen (§ 8 Abs. 5 VO). 

5. Einholung eines externen Gutachtens:

Das Gutachten erfolgt in der Regel ausschließlich anhand der 
Behandlungsunterlagen, eine Untersuchung der/des Patientin/
Patienten ist die Ausnahme. Die Gutachterin/der Gutachter er-
hält alle relevanten Unterlagen und Einlassungen der Beteiligten. 
Nach Prüfung durch die Gutachterstelle wird das Gutachten zur 
Stellungnahme an die Beteiligten weitergeleitet. Diese können der/
dem externen Gutachterin/Gutachter Fragen zu dem Gutachten 
stellen (§ 8 Abs. 7 VO). 

6. Verfahrensabschluss: die Entscheidung 
der Gutachterstelle (Votum)

Die Kommission prüft den Sachverhalt aus medizinischer und 
juristischer Sicht. Entscheidungsgrundlage sind die Behand-
lungsunterlagen. Eine Zeugen- oder Parteivernehmung findet 
nicht statt (§ 8 Abs. 2 und Abs. 3 VO). Das Votum stellt fest, ob 
ein Behandlungsfehler vorliegt und ob dieser ursächlich für den 
Gesundheitsschaden ist. Es wird digital auf folioNet bereitgestellt.

Das Votum ist nicht verbindlich, kann aber in einem späteren 
Arzthaftungsprozess präjudizielle Wirkung entfalten (§ 13 VO). 
Einsprüche sind grundsätzlich nicht möglich (§ 9 Abs. 2 VO).

Herzlich Willkommen 
zum Symposium
50 Jahre Gutachterstelle 
für Arzthaftungsfragen: 
Überblick und Verfahren

https://gutachterstelle-bayern.de/veroffentlichungen
https://www.bayerisches-aerzteblatt.de/fileadmin/aerzteblatt/ausgaben/2025/09/einzelpdf/BAB_9_2025_364.pdf
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Statistik der Gutachterverfahren

2025
analog digital gesamt 2024 2023 2022

neu gestellte Anträge 8 648 656 809 1.026 936
abgeschlossene Verfahren 556 300 856 1.063 1.027 829
… davon Sachentscheidungen 500 6 506 582 528 442
Behandlungsfehler 130 2 132 174 160 114
Behandlungsfehler
(Prozent der Sachentscheidungen)

26 % 33 % 26 % 31 % 30 % 26 %

Tabelle 1: Quelle: Eigene Datenbanken für den Zeitraum 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2025

Art des festgestellten Behandlungsfehlers 	 (Prozent der Sachentscheidungen)

2025 2024 2023 2022

Behandlungsfehler / Aufklärungsfehler verneint 73 % 68 % 68 % 74 %
Behandlungsfehler und Kausalität des Fehlers für den Schadenfall bejaht 22 % 23 % 24 % 20 %
Behandlungsfehler bejaht, Kausalität verneint 4 % 6 % 5 % 3 %
Behandlungsfehler bejaht, Kausalität ungeklärt 0 1 % 2 % 1 %
Aufklärungsfehler wegen strittigem Sachverhalt offen gelassen 1 % 1 % 1 % 1 %
Nur Aufklärungsfehler bejaht 1 % 1 % 1 % 0

Tabelle 2: Quelle: Eigene Datenbanken für den Zeitraum 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2025

Das Diagramm stellt den Vorwürfen der 
Antragstellenden die gefundenen Fehler 
der ärztlichen Seite gegenüber.

Weitere Kennzahlen der  
Gutachterstelle

Die Gutachterstelle erhält auch unterschied-
lichste Anfragen zu Anliegen, bei denen die 
Frage einer Arzthaftung keine Rolle spielt 
und die Gutachterstelle kein Verfahren eröff-
net. Dies trifft beispielsweise zu bei Fragen 
der Honorarhöhe oder bei Unstimmigkeiten 
der Terminvergabe oder geklagt unfreundli-
chem ärztlichem Verhalten. Diese Vorgänge 
werden gesondert erfasst. 2025 sind 582 
solcher Anfragen eingegangen und bear-
beitet worden. Im Berichtszeitraum 2024 
waren dies 375 Vorgänge.
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Diagramm: Quelle: Eigene Datenbanken für den Zeitraum 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2025


